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Rechtssatz

Zurückweisung eines neuerlich gestellten Antrags auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung wegen rechtskräftig

entschiedener Sache.

In dem neuerlich gestellten Antrag wurde nicht dargelegt, daß "sich die Voraussetzungen, die für die Entscheidung

über die aufschiebende Wirkung der Beschwerde maßgebend waren, wesentlich geändert haben".
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VfGH / Wirkung aufschiebende
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